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Reglement der Jahresmeisterschaft

1. Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle lizenzierten A-Mitglieder der Sportschützen Giswil.

2. Gruppeneinteilung
Die Jahresmeisterschaft der Sportschützen Giswil erfolgt in Gruppeneinteilung.
Einteilung der Gruppen bei Meisterschaftsbeginn:
Gruppe A = 5 besten Schützen/innen der Jahresmeisterschaft vom Vorjahr
Gruppe B = 5 nächstbesten Schützen/innen der Jahresmeisterschaft vom Vorjahr
Gruppe C = 5 nächstbesten Schützen/innen der Jahresmeisterschaft vom Vorjahr
Gruppe D = Rest der lizenzierten A-Mitglieder
Bei einem höheren A-Mitgliederbestand als 20 Schützen/innen kann eine weitere Gruppe E
angefügt oder die Gruppen A bis D auf 6 bis 7 Teilnehmer/innen aufgestockt werden.

3. Zählresultate
• Cupschiessen (1. Runde)
• ZSV-Vereinswettschiessen
• SSV-Vereinswettschiessen
• Volksschiessen (von beiden Stichen der erste Doppel)
• Pfedlistich
• Serieschiessen (Wertung 10%)
• ZSV-Programm (Wertung 10%)
• Sauschiessen (Hauptdoppel)
• Auswärts-Stich

Als Auswärts-Stich zählt das beste Resultat von einem auswärts geschossenen Programm (6, 8, oder 10
Schüsse). Die Resultate werden aufgrund einer Umrechnungstabelle auf ein 6-schüssiges Programm
umgerechnet.
Der Schütze/in ist für die Meldung und Dokumentation an den Schützenmeister bis 30. November des
laufenden Jahres verantwortlich.
Es liegt im Ermessen des Vorstandes weitere Zählresultate hinzuzuzählen oder bestehende von der
Wertung auszunehmen.

4. Verhinderungen
Im Verhinderungsfall kann ein Wettkampfprogramm der Jahresmeisterschaft 10 Tage vor oder nach
dem offiziellen Schiesstermin laut Jahresprogramm geschossen werden.
Das Doppelgeld ist ebenfalls zu entrichten und der Teilnehmer/in somit auszeichnungsberechtigt.
Der Schütze/in ist selber verantwortlich für die rechtzeitige Meldung an den Schützenmeister.




